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Sitzungsvorlage 
 
Vorlage Nr.: 062/21 
 
 

Federführung: Bauamt Datum: 22.04.2021 
Verfasser: Klomfaß, Martin AZ: 698.3 / Kl 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Zuständigkeit 

Ausschuss für Bauen, Umwelt und 
Verkehr 

30.09.2021 Ö Entscheidung 

 

 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Antrag der Fraktion "DIE GRÜNEN - Liberales BÜNDNIS" zur 
Straßenbeleuchtung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung stellt den Beschlussantrag, wie in Anlage beigefügt, zur Beratung und 
Beschlussfassung. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Fraktion „DIE GRÜNEN – Liberales BÜNDNIS für Herbolzheim“ stellt den Antrag, die 
durch das Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz aufgenommenen Maßnahmen im Hinblick auf die örtliche 
Straßenbeleuchtung, insbesondere zu Kirchturmbeleuchtung auf die empfohlenen 
Beleuchtungszeiten der neuen Rechtsnorm anzupassen. Weiter wird der Antrag gestellt, die 
entsprechenden Leuchtmittel nach den Vorschriften umzurüsten. 
 
Die einschlägige Rechtsnorm, nämlich § 21 NatSchG, bezieht sich dabei gänzlich auf das 
Erfordernis, das „Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im 
Außenbereich..“ zu vermeiden sind. 
 
Die Rechtsform sieht hierbei explizit die bauplanungsrechtliche Kulisse des Außenbereichs 
vor. Die Kirchtürme und deren Beleuchtungen sind bauplanungsrechtlich in der Stadt 
Herbolzheim jedoch innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, also nicht im Außenbereich. Im Übrigen sind Kirchen und Kirchtürme auch 
keine „Anlagen der öffentlichen Hand“ im Sinne der Rechtsnorm, sondern Anlagen für 
kirchliche Zwecke. 
 
Gleichwohl wäre eine Umstellung der beiden betroffenen und bereits auf 
insektenfreundliches Leuchtmittel (auch i.S. dieser Rechtsnorm) umgestellten Strahler auf 
eine halbnächtige Schaltung möglich. 
 
Die Übrigen Leuchtmittel der städtischen Straßen, Wege und Plätze werden im Rahmen der 
jährlich bereit gestellten Mittel im Haushalt auf entsprechende Leuchtmittel umgerüstet bzw. 
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wurden bereits umgerüstet. Insbesondere die Leuchtmittel innerhalb des Sanierungsgebietes 
„Stadtkern / Hauptstraße“ wurden bereits mit entsprechenden Leuchtmittel ausgestattet.  
 
Haushaltsmittel: 
 
./. 
 
 
 
 
Thomas Gedemer 
Bürgermeister  


	FLD_VONAME
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

